
  
 

                                                                                                                                                    

Stand: April 2024 

Berufsfachschule  
Sozialpädagogische Assistentin/Sozialpädagogischer Assistent  
Klasse 2 für Quereinsteiger*innen 
 

Ausbildungsziel: staatlich geprüfte Sozialpädagogische Assistentin 
 staatlich geprüfter Sozialpädagogischer Assistent 

 
Welche Voraussetzungen muss ich 
mitbringen? 

 In die Klasse 2 der Berufsfachschule Sozial-
pädagogische*r Assistent*in kann aufgenommen wer-
den, wer eine der folgenden Aufnahmevoraus-
setzungen nachweisen kann:  
 

 Allgemeine Hochschulreife 
 Fachhochschulreife 
 Kinderpfleger*in & Realschulabschluss 
 Berufsausbildung & Realschulabschluss 
 Realschulabschluss & Aufbauqualifizierung (Tages-

pflegepersonen und Spielkreisleitungen) & dreijäh-
rige Tätigkeit in einer Kindertageseinrichtung 

 Absolvent*innen der zweijährigen BFS Sozial-
pädagogik 

 

Wie lange dauert die Ausbildung?  1 Jahr in Vollzeitform. 
 

Wie sieht die praktische Ausbildung 
aus? 
 

 Montags und dienstags sind Sie mit ca. 16 Stunden in 
einer Praxisstelle tätig (Bereich 0 – 10jährige Kinder). 
Insgesamt 600 Stunden.  
(Die Praxisstunden können als Praktikum oder im 
Rahmen einer Anstellung abgeleistet werden.) 
 

Wo wird der praktische Anteil absol-
viert? 
 

 In Abstimmung mit der Schule wählen Sie Ihre Praxis-
stelle aus. 
 

Wann kann ich mich bewerben?  Bewerbungen sind jederzeit möglich.  
 

Wann beginnt die Ausbildung?  Die Ausbildung beginnt mit dem Schuljahresanfang in 
Niedersachsen. 
 

Welche Kosten fallen an?   Für Schulbücher fallen evtl. Kosten i. H. v. ca. 100 € 
an.  

 Kopierkosten i. H. v. 20 € pro Schuljahr 
 

Wie bewerbe ich mich?  Wir erwarten eine schriftliche Bewerbung, die folgende 
Unterlagen enthält: 
 

- ein Bewerbungsschreiben 
- einen Lebenslauf 
- ein Lichtbild 
- eine beglaubigte Kopie des schulischen Abschluss- 
  zeugnisses bzw.  
- eine beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses  
  der Berufsausbildung 
 

Bei der Aufnahme in die Berufsfachschule werden 
 

- ein Gesundheitszeugnis 
- eine Belehrung vom Gesundheitsamt (in Kopie) und  
- ein erweitertes Führungszeugnis (im Original) 
- ein Nachweis über zwei Impfungen gegen Masern 

bzw.  ein Nachweis über die Immunisierung gegen 
Masern 

 

verlangt. 
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Wann findet der Unterricht statt?  Der Unterricht findet an 3 Tagen pro Woche statt:  
Mittwoch: 8:00 – 15:20 Uhr 
Donnerstag: 8:00 – 15:20 Uhr 
Freitag: 8:00 – 15:20 Uhr 
 

Welche Fächer habe ich?  Berufsübergreifende Fächer:  
Deutsch/Kommunikation 
Englisch/Kommunikation 
Mathematik 
Politik 
Sport 
Religion 
 

Berufsbezogener Lernbereich Theorie: 
Entwicklung beruflicher Identität 
Vielfalt in der Lebenswelt von Kindern  
Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern 
Pädagogische Konzepte 
Pädagogische Begleitung von Bildungsprozessen II 
 

Berufsbezogener Lernbereich Praxis 
 

Welche finanziellen Unterstützungs-
möglichkeiten gibt es? 

 Finanzielle Unterstützung kann z. B.  
 

- über einen Bildungsgutschein durch die Agentur für 
Arbeit oder das Jobcenter (Die hierfür erforderliche 
AZAV-Zertifizierung liegt dem Pestalozzi-Seminar 
vor.) 
oder 

- über die staatliche Ausbildungsförderung Schüler-
BAföG  
 

erfolgen. 
 

 

In welchen Tätigkeitsbereichen  
kann ich als staatlich geprüfte*r  
Sozialpädagogische*r Assistent*in  
arbeiten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo finde ich mehr Informationen? 
 

  Als staatlich geprüfte*r Sozialpädagogische*r Assis-
tent*in arbeiten Sie als Zweitkraft in sozialpädago-
gischen Einrichtungen (z. B. Krippen, Kindergärten 
und Hort).  

 Der Abschluss der Berufsfachschule Sozialpädago-
gische*r Assistent*in ermöglicht die Weiterbildung 
zum/zur Erzieher*in. Das Pestalozzi-Seminar bietet 
diesen Weiterbildungsgang an der Fachschule Sozi-
alpädagogik sowohl in Vollzeit- als auch in be-
rufsbegleitender Teilzeitform an. 

 Mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wird 
der erweiterte Sekundarabschlusses I erworben. 

 Der Abschluss berechtigt zum Besuch der Klasse 12 
der Fachoberschule –Sozialwesen– (der erfolgreiche 
Abschluss der Fachoberschule ermöglicht ein Hoch-
schulstudium). 

 
https://www.pestalozzi-
stiftung.de/bildung/pestalozzi-seminar.html 
 

Wen kann ich fragen?  Ihre Ansprechpartnerin in allen Fragen ist die stellver-
tretende Schulleiterin Frau Karen Fischer.  
Sie ist telefonisch erreichbar über das Sekretariat unter 
05139/990-271. 
 

 
Pestalozzi-Seminar, Friedrich-Daps-Weg 2-4, 30938 Burgwedel 

Tel.: 05139/990-271, Fax: 05139/990-275 
E-Mail: kfischer@pestalozzi-stiftung.de 

 

https://www.pestalozzi-stiftung.de/bildung/pestalozzi-seminar.html
https://www.pestalozzi-stiftung.de/bildung/pestalozzi-seminar.html
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